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Begründung: 
 
Gemäß § 33 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophen-
schutzgesetz - BbgBKG) ist die Brandschutzdienststelle des Landkreises Uckermark 
seit dem 25.05.2005 anstelle der Aufgabenträger des örtlichen Brandschutzes (Ämter, 
amtsfreie Gemeinden) für die Durchführung der Brandverhütungsschauen in baulichen 
Anlagen, die eine erhöhte Brand- oder Explosionsgefährdung aufweisen oder in denen 
bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Menschen 
oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, zuständig. 
 
Da mit § 33 BbgBKG eine neue Aufgabe auf die Landkreise übertragen wurde, war 
entsprechend dem strikten Konnexitätsprinzip eine Regelung über die Kosten zu tref-
fen. 
 
Diese Regelung wurde in § 45 Abs. 2 BbgBKG durch Erteilung der Befugnis zur Erhe-
bung von Kostenersatz getroffen. 
 
Soll ein Kostenersatz für die Durchführung von Brandverhütungsschauen erhoben 
werden, kann dieser gemäß § 45 Abs. 4 BbgBKG durch Satzung geregelt werden. 
 
Um die durch den Übergang der Zuständigkeit für die Durchführung der Brandverhü-
tungsschauen auf die Brandschutzdienststelle entstehenden Kosten abdecken zu 
können, soll vom Satzungsrecht Gebrauch gemacht werden. 
 
Die in Ansatz gebrachten Kosten wurden vom Bereich Finanzcontrolling des Amtes für 
Finanzen und Service unter Beachtung der betriebswirtschaftlichen Grundsätze der 
Kostenkalkulation ermittelt und sind kostendeckend. 



Satzung über den Kostenersatz für die Durchführung von Brandverhütungs-
schauen des Landkreises Uckermark 

 
 
 
Auf der Grundlage der §§ 5, 29 Abs. 2 Ziff. 9 der Landkreisordnung des Landes Bran-
denburg vom 15. Oktober 1993 (GVBl. I S. 433), geändert durch Gesetz vom 14. Feb-
ruar 1994 (GVBl I S. 34) und durch Gesetz vom 04. Juni 2003 (GVBl. I S. 172, 176), 
und des § 45 Abs. 2 Satz 1, Abs. 4 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg vom 24. Mai 2004 (GVBl. 
I. S. 197) hat der Kreistag des Landkreises Uckermark in seiner Sitzung vom 
31.08.2005 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1 Kostenersatz 
 
 
(1)  
Für die Durchführung der Brandverhütungsschau im Sinne der §§ 33 und 45 Abs. 2 
Satz 1 des Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes durch eige-
nes Personal des Landkreises oder durch von ihm beauftragte Dritte erhebt der Land-
kreis Uckermark Kostenersatz nach Maßgabe dieser Satzung. 
 
(2) 
Zu der Durchführung der Brandverhütungsschau im Sinne des Absatzes 1 rechnen 
ihre Vorbereitung, die Prüfung vor Ort (insbesondere die Besichtigung, die Auswer-
tung sowie die Festsetzung von Sofortmaßnahmen) ihre Nachbereitung (insbesonde-
re die Erstellung der Niederschrift) und erforderliche Nachschauen sowie ihre Durch-
setzung. 
 
(3) 
Die Brandverhütungsschau wird durch eigenes Personal des Landkreises oder durch 
von ihm beauftragte Dritte im Sinne des § 33 Abs. 2 Satz 2 Brandenburgisches 
Brand- und Katastrophenschutzgesetz durchgeführt. 
 
 

§ 2 Kostenschuldner 
 
 
Kostenschuldner ist der Eigentümer der baulichen Anlage im Sinne des § 33 Abs. 1 
Satz 1 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Mehrere Eigentü-
mer haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 Festsetzung und Fälligkeit des Kostenersatzes 
 
Der Kostenersatz wird gegenüber dem Kostenschuldner durch schriftlichen Bescheid 
festgesetzt. Er wird 14 Tage nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
 
 
 



 
 

§ 4 Maßstab des Kostenersatzes 
 
Der Kostenersatz wird nach der Dauer der Amtshandlung und nach der Anzahl der 
notwendig eingesetzten Kräfte bemessen; hierneben wird eine Kilometerpauschale 
für den Einsatz von Kraftfahrzeugen erhoben. Satz 1 gilt auch im Falle der Beauftra-
gung Dritter im Sinne des § 33 Abs. 2 Satz 2 Brand- und Katastrophenschutzgesetz 
mit der Durchführung der Brandverhütungsschau. 

 
 

§ 5 Kostensätze 
 
(1) 
Für den Personaleinsatz werden je angefangener Stunde je notwendig eingesetzter 
Kraft 37,72 Euro in Ansatz gebracht. 
 
(2) 
Pro gefahrenen Kilometer werden 0,30 Euro in Ansatz gebracht. 

 
 

§ 6 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkrei-
ses Uckermark in Kraft. 
 
 
 
 
Prenzlau, den  
 

 
 

Klemens Schmitz 
Landrat 
 


